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Vorwort
Die Landesregierung setzt unter den durch die Wasserrahmenrichtlinie der
Europäischen Union (WRRL) aus dem Jahr 2000 gesetzten Rahmenbedingungen
neue Akzente in der Wasserwirtschaft. Ein wichtiger Aspekt ist die Förderung in
der Abwasserbeseitigung. Mit der neuen Förderrichtlinie „Investitionsprogramm
Abwasser NRW“ wird die Umsetzung notwendiger Investitionen und der Erhalt der
abwassertechnischen Infrastruktur zum Schutz der Gewässer und der Umwelt unter-
stützt. Die Neuausrichtung des Förderprogramms durch die Landesregierung zielt
darauf ab, dass Investitionen im Abwasserbereich in die notwendige Substanz-
erhaltung und -erweiterung an Abwasseranlagen zum Schutz der Gewässer erfolgen.

Unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgegebenen Verwendungszwecks der
Abwasserabgabe wurde das „Investitionsprogramm Abwasser“ konzipiert. Die
Förderrichtlinie setzt die Schwerpunkte für abwassertechnische Investitionen im
Zusammenhang mit den wasserwirtschaftlichen Anforderungen. Die Umsetzung
der EU-Wasserrahmen-Richtlinie soll durch die Förderung ebenfalls unterstützt wer-
den: Mit der Förderung sollen die wesentlichen abwassertechnischen Aufgaben
der Zukunft angegangen und gelöst werden. Dazu zählen:

Reduzierung und Vermeidung des Eintrags gefährlicher oder hygienisch rele-
vanter Stoffe durch zukunftsorientierten Technologieeinsatz bei wasserwirt-
schaftlich sinnvollen Maßnahmen
Verminderung und Vermeidungsstrategien im industriell-gewerblichen Bereich
(produktionsintegrierter Umweltschutz) 
Verringerung der Gewässerbelastungen aus Niederschlagswassereinleitungen
Verminderung des Fremdwasseranfalls im öffentlichen und privaten Bereich
Energieoptimierung bei Abwasseranlagen

Das Förderprogramm ermöglicht einen effektiven Mitteleinsatz durch Bündelung
der Bewilligungsverfahren bei der NRW.BANK unter fachtechnischer Beteiligung
der Wasserbehörden. Die Wahl der Finanzierungsinstrumente ist dabei so ange-
legt, dass sowohl bei Wirtschaftsunternehmen als auch Kommunen und Wasser-
verbänden die Kosten und Gebühren soweit wie möglich gemindert bzw. ein
Anstieg vermieden werden soll. Die Investitionen in die abwassertechnische
Infrastruktur sollen darüber hinaus auch einen weiteren Impuls für die Bauwirtschaft
geben und den Technologiestandort NRW durch die Umsetzung innovativer
Maßnahmen stärken.

Eckhard Uhlenberg
Minister für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Investitionsprogramm
Abwasser NRW

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen

RdErl. vom 15.11.2006–IV–9-025 086 0510

Das Land gewährt nach Maßgabe der nachfolgenden Richtlinien Zuwendungen
für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung. Die Gewährung
der Zuwendungen erfolgt nach wasserwirtschaftlichen Schwerpunkten gem. § 83
LWG in den in dieser Richtlinie aufgeführten Förderbereichen:

Förderbereich 1.1 Innovativer produktionsintegrierter Umweltschutz – Zuschuss

Förderbereich 1.2 Innovativer produktionsintegrierter Umweltschutz – Darlehen

Förderbereich 1.3 Erprobter produktionsintegrierter Umweltschutz – Darlehen

Förderbereich 2 Gutachterliche Untersuchungen zu Energiesparmaßnahmen
öffentlicher Abwasseranlagen

Förderbereich 3.1 Öffentliche Kläranlagen – erprobte Technologien

Förderbereich 3.2 Öffentliche Kläranlagen – innovative Technologien

Förderbereich 4 Bodenfilteranlagen

Förderbereich 5 Niederschlagswasser

Förderbereich 6.1 Fremdwasser – Fremdwassersanierungskonzept

Förderbereich 6.2 Fremdwasser – Öffentliche Kanalsanierung

Förderbereich 6.3 Fremdwasser – Private Kanalsanierung

Die Richtlinien treten am 01.01.2007 in Kraft.
Die Richtlinien treten mit Ablauf des 31.12.2011 außer Kraft.
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1. Zuwendungszweck, 
Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser

Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu 

§ 44 LHO Zuwendungen für Investitionen bei der

privaten Kanalsanierung. Ein Anspruch auf

Gewährung der Zuwendung besteht nicht, viel-

mehr entscheidet die bewilligende Stelle aufgrund

ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der

verfügbaren Haushaltsmittel.

1.2 Zuwendungen werden nur dann gewährt, wenn

mit der zu fördernden Maßnahme zum Zeitpunkt

der Bewilligung des Antrags noch nicht begonnen

wurde. Die in Nr. 1.3 VV / VVG zu § 44 LHO

genannte Ausnahmeregelung (Antrag auf förder-

unschädlichen, vorzeitigen Maßnahmenbeginn)

bleibt hiervon unberührt.

Fremdwasser – 
Private Kanalsanierung

Förderbereich 6.3
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2. Gegenstand der Förderung

Ganzheitliche Sanierung von privaten Hausan-

schlüssen im Zusammenhang mit der Elimination

von Fremdwasser

3. Zuwendungsempfängerin oder 
Zuwendungsempfänger

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände

und sonstige juristische Personen des öffentlichen

und privaten Rechts (mit Ausnahme des Bundes),

soweit sie Maßnahmen zur öffentlichen Abwas-

serbeseitigung im Rahmen des § 53 Abs. 1 LWG

durchführen. Die Zuwendung ist an Eigen-

tümerinnen oder Eigentümer privater Anschluss-

leitungen (einschl. der Grundleitungen) weiterzu-

leiten (Einzelempfängerin oder Einzelempfänger).

4. Zuwendungsvoraussetzungen

a) Die öffentliche Kanalisation muss im Rahmen

der Selbstüberwachungsverordnung Kanal

(SüwV Kan) untersucht und hinsichtlich ihrer

Schäden bewertet sein. 

b) Im Entwässerungsgebiet ist ein erhöhter

Fremdwasseranfall (Verdünnungsanteil über-

steigt die Hälfte des Abwasserabflusses bei

Trockenwetter) vorhanden, der überwiegend

nicht aus der öffentlichen Kanalisation stammt

(Drainagen, eindringendes Grundwasser). 

c) Die Gemeinde muss im abgegrenzten Fremd-

wasserschwerpunktgebiet durch Satzung die

Inspektion aller Hausanschlüsse veranlasst

haben.

d) Es muss ein Fremdwassersanierungskonzept

der Gemeinde bestehen, bei dem in einem

Fremdwasserschwerpunktgebiet die öffentliche

und private Kanalisation ganzheitlich (als

Einheit) saniert wird. Hierzu hat der Betreiber

der öffentlichen Kanalisation ein mit der

Bezirksregierung abgestimmtes Fremdwasser-

konzept vorzulegen. Die zu sanierenden öffent-

lichen und privaten Leitungen müssen im

Fremdwasserschwerpunktgebiet liegen. 

e) Anträge von Eigentümerinnen oder Eigen-

tümern werden durch die Gemeinde nur ent-

gegengenommen, wenn die Zuwendung im

Einzelfall mehr als 500 A beträgt.

f) Juristische Personen (Industrie- und Gewer-

bebetriebe sowie juristische Personen des

öffentlichen Rechts, soweit diese Einrichtungen

unterhalten, die auch Gegenstand eines

Gewerbebetriebes sein können) haben die

erforderliche Erklärung zur „De-minimis-

Regelung“ abzugeben und dem Förderantrag

beizufügen.

5. Art und Umfang, 
Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart:
Projektförderung

5.2 Finanzierungsart:
Anteilfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung:
Zuschuss 

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die

Sanierung privater Hausanschluss- und Grund-

leitungen. Nicht zuwendungsfähig ist ggf. eine

vorab erforderliche Dichtheitsprüfung des priva-

ten Hausanschlusses.

5.4.2 Höhe der Zuwendung

Die Höhe der an die Eigentümerinnen oder

Eigentümer privater Anschlussleitungen weiterzu-

leitenden Zuwendung beträgt bis zu 30 % der

zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal

200 A je angefangenem laufendem Meter sanierter
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Hausanschluss- und Grundleitung je Haus einschl.

Nebengebäuden. 

Bei juristischen Personen (Industrie- und

Gewerbebetriebe sowie juristische Personen des

öffentlichen Rechts, soweit diese Einrichtungen

unterhalten, die auch Gegenstand eines Gewerbe-

betriebes sein können) darf der Maximalbetrag

von 100.000 A innerhalb von drei Jahren je

Unternehmen nicht überschritten werden. Die

Förderung wird im Rahmen der „De-minimis-

Regelung“ (VO (EG) Nr. 69/2001 der EU-

Kommission vom 12.01.2001) gewährt.

6. Sonstige Zuwendungs-
bestimmungen

Nicht förderfähig sind insbesondere:

Unbare Eigenleistungen, unbare Planungskosten,

Skonti, Rabatte, Kreditbeschaffungskosten einschl.

Bauzinsen, Grunderwerbkosten (Grundstücks-

kosten, Grunderwerbsteuern, Notarkosten, Gerichts-

kosten), allg. Nebenkosten (insb. Inseratskosten,

Genehmigungsgebühren, Finanzierungskosten,

Versicherung, Vermessungskosten), Mehrausgaben

infolge bergbaulicher Einwirkungen, die MWSt

(sofern diese als Vorsteuer abziehbar). Darüber

hinaus sind Mehrausgaben aufgrund von Preis-

steigerungen sowie fehlerhafter Kalkulationen und

Antragsstellungen, die nach Bekanntgabe der

Entscheidung über den Förderantrag geltend

gemacht werden, nicht förderfähig.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Der Förderantrag ist unter Verwendung des mit

dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW

abgestimmten Antragsmusters durch die

Hauseigentümerin oder den Hauseigentümer bei

der Gemeinde zu stellen. Entsprechende Muster

stellt die NRW.BANK zur Verfügung.

Die Gemeinde sammelt die Anträge und legt sie

nach Vorgaben der bewilligenden Stelle als

Sammelantrag nach dem Grundmuster 1 zu Nr. 3.1

VVG der NRW.BANK vor. Der Sammelantrag hat

eine Stellungnahme der Gemeinde zur Förder-

fähigkeit zu enthalten.

Die NRW.BANK beteiligt die Bezirksregierung

zur Beurteilung der Förderfähigkeit. Nach fach-

licher Prüfung der Fördervoraussetzungen gem.

Nr. 4 leitet die Bezirksregierung der NRW.BANK

eine Stellungnahme zur Bewilligung des Antrags

zu. 

7.2 Bewilligungsverfahren

Die bewilligende Stelle ist die NRW.BANK. 

Für Maßnahmen, die von den Gemeinden gesam-

melt beantragt wurden, werden diesen die Mittel

bewilligt. Die Gemeinde leitet die Mittel an die

Hauseigentümerinnen oder Hauseigentümer wei-

ter. 

Die Zusage der Bewilligung an die Gemeinde hat

die Verpflichtung zu enthalten,

die Einzelempfänger unverzüglich schriftlich

von der Bewilligung oder Ablehnung zu unter-

richten,

von den Einzelempfängern einen Nachweis

gegenüber der Gemeinde über die geleisteten

Ausgaben und die Leistungen Dritter innerhalb

von 3 Monaten nach Abschluss der Maßnahme

zu verlangen,

die Einzelempfängerin oder den Einzel-

empfänger darauf hinzuweisen, dass die

Fördermittel vom Land NRW gewährt werden, 

die Einzelempfängerin oder der Einzel-

empfänger darauf hinzuweisen, dass der

Anspruch auf die Zuwendung entfällt, wenn die

Maßnahme nicht innerhalb von 2 Jahren fertig

gestellt oder in Betrieb genommen werden kann

und die Nachweise über geleistete Ausgaben

und Leistungen Dritter bei der Gemeinde vor-

gelegt werden,

die Maßnahme auf die ordnungsgemäße

Durchführung durch die Gemeinde prüfen und

bestätigen zu lassen,




